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Anlage zum Term Sheet für die Überbrückungshilfe III 

 

 

 

Neustarthilfe für Soloselbständige – 

Einmalige Betriebskostenpauschale von bis zu 7.500 Euro 

 

1. Soloselbständigen wird im Rahmen der Überbrückungshilfe III (Laufzeit 1. Januar 

2021 bis 30. Juni 2021) eine einmalige Betriebskostenpauschale von bis zu 

7.500 Euro gezahlt, wenn sie ansonsten keine Fixkosten in der 

Überbrückungshilfe III geltend machen.  

 

2. Die einmalige Betriebskostenpauschale steht – wie die Überbrückungshilfen 

insgesamt – Soloselbständigen zu, die ihr Einkommen im Referenzzeitraum (im 

Normalfall das Jahr 2019) zu mindestens 51 Prozent aus ihrer selbständigen 

Tätigkeit erzielt haben (vgl. Vollzugshinweise Ziffer 2, Absatz 1). Dabei und zur 

Berechnung der Höhe der Betriebskostenpauschale werden Einkünfte aus 

unständiger Beschäftigung den Umsätzen aus Soloselbständigkeit gleichgestellt. 

Die Betriebskostenpauschale wird wie die anderen Zuwendungen aus der 

Überbrückungshilfe als steuerbarer Zuschuss gewährt. Eine gesonderte 

Regelung gilt für Beschäftigte der Darstellenden Künste sowie Maskenbildner, bei 

denen überwiegend kurz befristete Beschäftigungsverhältnisse von bis zu 14 

zusammenhängenden Wochen berufstypisch und für das Berufsbild prägend 

sind. Weitere Bestimmungen zu unständiger Beschäftigung und kurz befristeten 

Beschäftigungsverhältnissen werden in den FAQs geregelt.  

 

3. Die volle Betriebskostenpauschale wird gewährt, wenn der Umsatz der oder 

des Soloselbständigen während der sechsmonatigen Laufzeit Januar 2021 bis 

Juni 2021 im Vergleich zu einem sechsmonatigen Referenzumsatz 2019 um 60 

Prozent oder mehr zurückgegangen ist. 

 

4. Um den Referenzumsatz 2019 zu bestimmen, wird der durchschnittliche 

monatliche Umsatz des Jahres 2019 zugrunde gelegt (Referenzmonatsumsatz). 

Der Referenzumsatz ist das Sechsfache dieses Referenzmonatsumsatzes. 

(Beispiel: Eine Soloselbständige hat im Jahr 2019 insgesamt 30.000 Euro 
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Jahresumsatz erwirtschaftet. Der Referenzmonatsumsatz beträgt 2.500 Euro 

(30.000 durch 12). Er wird mit sechs multipliziert, um den Referenzumsatz zu 

berechnen. Dieser beträgt somit 15.000 Euro).  

 

Antragstellende, die ihre selbständige Tätigkeit zwischen dem 1. Januar 2019 und 

30. April 2020 begonnen haben, können als Referenzmonatsumsatz entweder 

den durchschnittlichen monatlichen Umsatz über alle vollen Monate der 

Geschäftstätigkeit im Jahr 2019 heranziehen, den durchschnittlichen 

Monatsumsatz der beiden Vorkrisenmonate Januar und Februar 2020 oder den 

durchschnittlichen Monatsumsatz des 3. Quartals 2020 (1. Juli bis 30. September 

2020). 

 

5. Die Betriebskostenpauschale beträgt einmalig 50 Prozent des sechsmonatigen 

Referenzumsatzes, maximal aber 7.500 Euro.  

 

Beispiele: 

Jahresumsatz 2019 Referenzumsatz Neustarthilfe (max. 50 

Prozent) 

Ab 30.000 Euro 15.000 Euro 7.500 Euro (Maximum) 

20.000 Euro 10.000 Euro 5.000 Euro 

10.000 Euro 5.000 Euro 2.500 Euro 

5.000 Euro 2.500 Euro 1250 Euro 

 

Die Betriebskostenpauschale wird zu Beginn der Laufzeit als Vorschuss 

ausgezahlt, auch wenn die konkreten Umsatzeinbußen während der Laufzeit 

Januar 2021 bis Juni 2021 noch nicht feststehen. 

 

6. Sollte der Umsatz während der sechsmonatigen Laufzeit bei über 40 Prozent 

des sechsmonatigen Referenzumsatzes liegen, sind die Vorschusszahlungen 

anteilig so zurückzuzahlen, dass in Summe der erzielte Umsatz und die 

Förderung 90 Prozent des Referenzumsatzes nicht überschreiten. 

Beispiele (bei einem Referenzumsatz bis 15.000 Euro): 

Förderung Umsatz in 

Förderzeitraum 

Rückzahlung in % des 

Referenzumsatzes 

50 % Referenzumsatz 80 % Referenzumsatz 40 % (50 % + 80 % = 130 %) 

50 % Referenzumsatz 60 % Referenzumsatz 20 % (50 % + 60 % = 110 %) 

50 % Referenzumsatz 50 % Referenzumsatz 10 % (50 % + 50 % = 100 %) 

50 % Referenzumsatz 40 % Referenzumsatz 0 (50 % + 40 % = 90 %) 

 

So können beispielsweise bei einem tatsächlichen Umsatz von 60 Prozent des 

Referenzumsatzes im Betrachtungszeitraum 30 Prozent des Referenzumsatzes 
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als Förderung behalten werden, die Differenz zur ausgezahlten Förderung (20 

Prozent) ist zurückzuzahlen. Liegt der erzielte Umsatz bei 90 Prozent oder mehr, 

so ist die Neustarthilfe vollständig zurückzuzahlen. Wenn die so errechnete 

Rückzahlung unterhalb einer Schwelle von 250 Euro liegt, ist keine 

Rückzahlung erforderlich. 

 

7. Die Begünstigten werden bei Beantragung zu einer Endabrechnung durch 

Selbstprüfung nach Ablauf des Förderzeitraums verpflichtet. Im Rahmen 

dieser Selbstprüfung sind Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung – sofern 

vorhanden – zu den Umsätzen aus selbständiger Tätigkeit zu addieren. Der 

Bewilligungsstelle sind anfallende Rückzahlungen bis zum 31. Dezember 2021 

unaufgefordert mitzuteilen und zu überweisen. Zur Bekämpfung von 

Subventionsbetrug finden stichprobenhaft Nachprüfungen statt. Die genauen 

Details von Erklärungs- und Selbstprüfungspflichten werden in der 

Verwaltungsvereinbarung und den Vollzugshinweisen der Überbrückungshilfe III 

verankert. 

 

8. Dieser Zuschuss zu den Betriebskosten ist aufgrund seines betrieblichen 

Charakters nicht auf Leistungen der Grundsicherung anzurechnen. Auch bei 

der Ermittlung des Einkommens zur Bestimmung des Kinderzuschlags findet er 

keine Berücksichtigung. 

 

9. Weitere Details der Neustarthilfe, zum Beispiel zur weiteren Anrechenbarkeit von 

Einkommen und Umsätzen, werden in den Vollzugshinweisen bzw. FAQs 

erläutert.  

 

 

Sonderregelungen für die Reisebranche 

 

Die branchenspezifischen Fixkostenregelungen für die Reisebranche werden 

fortgeführt und an die geänderte Corona-Lage angepasst. Die Unternehmen können 

zusätzlich folgende spezifischen Kosten geltend machen: 

a) Für gebuchte Reisen mit Reiseantritt im Förderzeitraum (November 2020 bis 

Juni 2021), die seit dem 18. März 2020 Corona-bedingt - d. h. aufgrund einer 

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, aufgrund innerdeutscher Reiseverbote 

oder wegen innerdeutscher Schließungsanordnungen - storniert bzw. abgesagt 

wurden, gilt: Provisionen, die Inhaber von Reisebüros den Reiseveranstaltern 

aufgrund Corona-bedingter Absagen oder Stornierungen zurückgezahlt haben, 
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sind den übrigen Fixkosten gemäß Kostenkatalog gleichgestellt und somit 

förderfähig. Dies gilt auch für Provisionen, die ausbleiben, weil Reisen Corona-

bedingt abgesagt oder storniert wurden. 

Ebenso sind vorgenannten Provisionen vergleichbare Margen von 

Reiseveranstaltern förderfähig, deren Reisen Corona-bedingt nicht realisiert 

werden konnten. Reiseveranstalter, die ihre Reisen über Reisebüros 

vermarkten, müssen die kalkulierten Provisionen für diese Reisebüros von ihrer 

für die jeweilige Reise konkret nachweisbaren Marge abziehen, um die so 

reduzierte Marge als Fixkosten geltend zu machen.  

Nicht erfasst sind Buchungen im Förderzeitraum, sofern zum 

Buchungszeitpunkt für die betreffende Destination eine Reisewarnung des AA, 

ein innerdeutsches Reiseverbot oder eine Schließungsanordnung vorlag und 

fortbesteht.  

Reisebüros und Reiseveranstalter müssen analog zu den anderen 

Kostennachweisen über ihren Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 

Buchprüfer oder Rechtsanwalt einen Nachweis über die bei Reisebuchung in 

Aussicht gestellte Provision bzw. als Reiseveranstalter über die jeweils 

kalkulierte Marge erbringen.  

b) Für Reisen aus dem Zeitraum März bis Dezember 2020 kann die 

Reisewirtschaft Ausfall- und Vorbereitungskosten geltend machen. Diese 

umfassen zum einen externe Ausfall- und Vorbereitungskosten. Zum anderen 

wird zur Unterstützung interner Kosten des Personalaufwands eine Pauschale 

in Höhe von 50 Prozent der Ausfall- und Vorbereitungskosten gewährt. 

Leistungen aus der Überbrückungshilfe I und II sind anzurechnen. Reisen, für 

die externe Ausfall- oder Vorbereitungskosten geltend gemacht werden, sind 

von der Provisions- und Margenregelung nach Ziffer 2 a) ausgenommen. 

 

 

Sonderregelungen für die Veranstaltungs- und Kulturbranche 

 

Für die Veranstaltungs- und Kulturbranche werden im Rahmen der allgemeinen 

Zuschussregeln zusätzlich zu den übrigen förderfähigen Kosten auch die Ausfall- 

und Vorbereitungskosten für geschäftliche Aktivitäten im Zeitraum von März bis 

Dezember 2020 erstattet. Dabei sind sowohl interne projektbezogene wie externe 

Kosten förderfähig. Bereits erstattete Kosten sind in Abzug zu bringen. Unternehmen, 

die Sportveranstaltungen mit Sportlern durchführen, die nicht in einem 
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Beschäftigungsverhältnis zum Unternehmen stehen, werden als Teil der 

Veranstaltungsbranche betrachtet. 

Es soll darüber hinaus außerhalb der Überbrückungshilfe III ein Sonderfonds für 

Kulturveranstaltungen geschaffen werden, der einen Wirtschaftlichkeitsbonus für 

Corona-bedingt niedrig frequentierte Kulturveranstaltungen und für sowohl in 

Präsenzform als auch online angebotene Kulturveranstaltungen („hybride 

Veranstaltungen“) ermöglicht. Hinzu kommen soll ein Ausfallfonds für 

Kulturveranstaltungen, die für die Zeit ab Sommer 2021 geplant werden, aber 

Corona-bedingt abgesagt werden müssen (BMF erarbeitet dazu die Details). 

 

 

Sonderregelungen für den Einzelhandel 

 

Für Einzelhändler wird die Abschreibungsmöglichkeit unter Ziffer 4 der förderfähigen 

Maßnahmen unter den folgenden Voraussetzungen auf das Umlaufvermögen 

erweitert, sofern es sich um Wertverluste aus verderblicher Ware oder sonst einer 

dauerhaften Wertminderung unterliegenden Ware (d.h. saisonale Ware der 

Wintersaison 2020/2021) handelt.  

Die Sonderregelung kann in Anspruch genommen werden von Unternehmen des 

Einzelhandels. Das gilt auch für Kooperationen von Einzelhändlern. Dabei darf die 

Sonderregelung entweder von der Einkaufskooperation oder von dem Einzelhändler 

in Anspruch genommen werden. Eine doppelte Abschreibung der Ware bei beiden ist 

nicht zulässig. Unternehmen die im Vergleichsmonat in 2019 mindestens 70 % ihres 

Umsatzes mit stationärem Handel erzielten, gelten für Zwecke dieser Regelung als 

direkt betroffen. Außerordentliche Erträge, z.B. durch Vermögensveräußerung, oder 

außerordentliche Aufwendungen, z. B. für Investitionen, werden für diesen Zweck 

nicht als Teil der regulären Geschäftstätigkeit betrachtet. Beispielsweise kann das 

betriebswirtschaftliche EBITDA kann als Wert für das Ergebnis aus regulärer 

Geschäftstätigkeit 2019 verwendet werden.  

Bei der nach den Regeln der handelsrechtlichen Rechnungslegung vorzunehmenden 

Warenwertabschreibung können ausschließlich aktuelle Wintersaisonwaren und 

verderbliche Waren zum Ansatz gebracht werden, die vor dem 1. Januar 2021 

eingekauft wurden und bis 28. Februar 2021 ausgeliefert wurden. Maßgeblich zur 

Bestimmung des Einkaufsdatums ist der Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung. 

Die Warenwertabschreibung berechnet sich aus der Differenz der kumulierten 

Einkaufspreise und der kumulierten Abgabepreise für die gesamte betrachtete Ware.  
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Für die Ermittlung der kumulierten Einkaufspreise sind auch aktivierungspflichtige 

Anschaffungsnebenkosten nach § 255 Abs. 1 HGB zu berücksichtigen. Sonstiger 

Aufwand bleibt unberücksichtigt; dies gilt insbesondere für den sonstigen Einkaufs- 

und Verkaufsaufwand. 

Für die Ermittlung der kumulierten Abgabepreise kann das Unternehmen 

Wertberichtigungen nach den Regeln der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur 

Ermittlung der Warenwertabschreibung heranziehen. Von den so berechneten 

Warenabschreibungen können 100 Prozent als Fixkosten zum Ansatz gebracht 

werden. Zur Vereinfachung können bei Antragstellung für die Wertberichtigung 

pauschalierte Werte angesetzt werden. Bei der Schlussrechnung ist eine 

Einzelbewertung der Bestände vorzunehmen.  

Eine Vernichtung von einer dauerhaften Wertminderung unterliegenden Ware ist zu 

vermeiden. Deshalb sind für die Ermittlung des förderfähigen Betrags die kumulierten 

Abgabepreise mit wenigstens 10 % der kumulierten Einkaufspreise anzusetzen. Wird 

unverkäufliche Ware für wohltätige Zwecke gespendet, kann ein Abgabepreis von 

Null angesetzt werden.  

Dabei sind umfassende Dokumentations- und Nachweispflichten für den jeweiligen 

Verbleib bzw. die Wertentwicklung der Waren bis zum Zeitpunkt der 

Schlussabrechnung zu erfüllen. Insbesondere müssen für die Schlussabrechnung 

Inventurbewertungen oder andere stichhaltige Belege für Warenbestand und seine 

Veränderungen, inklusive Bewertung, vorgelegt werden. Eine eidesstattliche 

Versicherung des Antragstellers und eine Bestätigung durch den prüfenden Dritten 

zur Plausibilität der Angaben ist mit der Schlussabrechnung vorzulegen.  

 

 

Sonderregelungen für die Pyrotechnik 

 

Unternehmen der Pyrotechnikindustrie, die im Dezember 2020 einen 

Umsatzeinbruch von mindestens 80 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erlitten 

haben, können eine Förderung im Rahmen der förderfähigen Maßnahmen der 

Überbrückungshilfe III für die Monate März bis Dezember 2020 beantragen, wobei 

diese Förderung auf die Laufzeit der Überbrückungshilfe III verteilt werden kann. 

Zusätzlich können Lager- und Transportkosten für den Zeitraum Dezember 2020 bis 

Juni 2021 für den jeweiligen Monat zum Ansatz gebracht werden. Bei Unternehmen 

der Pyrotechnikindustrie werden nur direkt betroffene Unternehmen berücksichtigt, 

d.h. die von dem Verkaufsverbot für Pyrotechnik im Dezember 2020 unmittelbar 

betroffen sind.  


